
Baujahr 1965

Grundstücksfläche 690,00 m²

Etagen 3

Zimmer 5,00

Wohnfläche 160,00 m²

Nutzfläche 90,00 m²

Energieträger Gas

Übernahme Nach Vereinbarung

Zustand renovierungsbedürftig

Schlafzimmer 3

Badezimmer 2

Garagen 3

Stellplätze 3

Heizung Zentralheizung

Exposé
Doppelhaushälfte in Frankfurt am Main

Einfamilienhaus mit großem Garten &
Entwicklungspotenzial – Frankfurt-Griesheim

Objekt-Nr. OM-429054

Doppelhaushälfte

Verkauf: 810.000 €
Ansprechpartner:
Julian V

Lärchenstr.21A
65933 Frankfurt am Main
Hessen
Deutschland
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Exposé - Beschreibung

Objektbeschreibung
Großzügiges Grundstück mit Entwicklungspotenzial in Frankfurt-Griesheim

Zum Verkauf steht ein Einfamilienhaus aus dem Jahr 1965 auf einem ca. 690 m² großen
Grundstück in ruhiger Wohnlage von Frankfurt-Griesheim.

Die offizielle Wohnfläche beträgt ca. 160 m² und verteilt sich auf drei Etagen:

2. Obergeschoss:

3 Schlafzimmer, begehbarer Kleiderschrank, Badezimmer

1. Obergeschoss:

Großzügige Wohnküche (ca. 45 m²), Büro, Badezimmer

Zusätzlich besteht im Erdgeschoss sowie im Dachbereich weitere Nutzfläche von insgesamt ca.
90 m² mit zusätzlichem Potenzial.

Das Haus befindet sich in einem renovierungsbedürftigen Zustand. Die Heizungsanlage ist
derzeit nicht funktionsfähig. Der Hausanschluss sowie Teile der Abwasserleitungen im
Erdgeschoss sollten erneuert werden.

Laut geltendem Bebauungsplan besteht die Möglichkeit, eine Grundfläche von bis zu ca. 273
m² zu realisieren (Angaben ohne Gewähr, vorbehaltlich behördlicher Prüfung).

Dies eröffnet zusätzliches Entwicklungspotenzial – sowohl für eine umfassende
Modernisierung als auch für eine perspektivische Neubebauung.

Das Objekt eignet sich ideal für:

• Handwerker

• Familien mit Gestaltungswunsch

• Kapitalanleger

• Projektentwickler

Das großzügige Grundstück eröffnet vielfältige Möglichkeiten – sowohl zur Modernisierung als
auch zur baulichen Weiterentwicklung.

Alle Bilder wurden mit KI aufgehübscht (Gegenstände entfernt, da wir noch am Ausräumen
sind.)

Ausstattung
Massive Bauweise (Baujahr 1965).

Drei Wohnetagen mit durchdachter Grundrissstruktur.

Im 2. Obergeschoss befinden sich drei Schlafzimmer sowie ein Badezimmer.

Im 1. Obergeschoss eine großzügige Wohnküche (ca. 45 m²), ein weiteres Zimmer (Büro) sowie
ein Badezimmer.

Zusätzliche Nutzflächen im Erdgeschoss und Dachbereich (ca. 90 m²).

Teilweise Modernisierungs- und Renovierungsbedarf.

Die Heizungsanlage ist derzeit nicht 100 % funktionsfähig, sie heizt aber.

Hausanschluss sowie Teile der Abwasserleitungen im Erdgeschoss sollten erneuert werden.
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Eine Garage ist weiterhin befahrbar.

Fußboden:
Laminat, Fliesen

Weitere Ausstattung:
Terrasse, Garten, Vollbad, Duschbad, Einbauküche, Gäste-WC

Sonstiges
Alle Angaben beruhen auf Informationen des Eigentümers.

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann nicht übernommen werden.

Angaben zum Bebauungspotenzial gemäß geltendem Bebauungsplan.

Baurechtliche Möglichkeiten sind durch den Käufer eigenständig bei der zuständigen Behörde
zu prüfen.

Lage
Die Immobilie befindet sich im westlichen Frankfurter Stadtteil Griesheim – einem
infrastrukturell stark angebundenen und kontinuierlich nachgefragten Wohnstandort.

Die Mikrolage kombiniert ruhiges Wohnumfeld mit exzellenter Verkehrsanbindung:

ca. 8 Gehminuten zum S-Bahnhof Frankfurt-Griesheim

ca. 4 Minuten Fahrzeit zum Frankfurter Hauptbahnhof

ca. 8 Minuten zur Hauptwache / Innenstadt

ca. 20 Minuten zum Flughafen Frankfurt

direkte Anbindung an A5 und B40

Damit ist der Standort sowohl für Eigennutzer als auch für Pendler und Flughafen-nahe
Beschäftigte äußerst attraktiv.

Die Nahversorgung ist hervorragend ausgebaut. Mehrere Supermärkte (u.a. REWE, Lidl,
PENNY), Gastronomie, Schulen, Sporteinrichtungen sowie Dienstleister befinden sich in
unmittelbarer Umgebung.

Griesheim profitiert zudem von seiner Nähe zur Frankfurter Innenstadt, zum Europaviertel
sowie zum Banken- und Messeumfeld – Faktoren, die langfristig für eine stabile Nachfrage
sprechen.

Die Lage bietet somit nicht nur hohe Lebensqualität, sondern auch nachhaltiges
Wertsteigerungs- und Vermietungspotenzial.

Infrastruktur:
Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Öffentliche Verkehrsmittel

www.ohne-makler.net/expose/429054 Seite 3/18 



Exposé - Galerie

Front Ansicht

Garten Garten
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Exposé - Galerie

Dachboden (kein Wohnraum) 

Dachboden (kein Wohnraum)
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Exposé - Galerie

Kleines Schlafzimmer 2.OG

Kleines Schlafzimmer 2.OG
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Exposé - Galerie

Abstellkammer 2.OG

Mittleres Schlafzimmer 2.OG
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Exposé - Galerie

Großes Schlafzimmer 2.OG

Großes Schlafzimmer 2.OG
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Exposé - Galerie

Bad 2.OG

Bad 2.OG
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Exposé - Galerie

Flur 2.OG

Flur 2.OG
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Exposé - Galerie

Treppenhaus 1.OG

Treppenhaus 1.OG
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Exposé - Galerie

Wohnküche 1.OG

Wohnküche 1.OG
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Exposé - Galerie

Wohnküche 1.OG

Büro 1.OG WC 1.OG
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Exposé - Galerie

Treppenhaus EG Flur EG

Garagen EG (Kein Wohnraum)
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Exposé - Galerie

Garagen EG (Kein Wohnraum)

Garagen EG (Kein Wohnraum)
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Exposé - Galerie

Garagen EG (Kein Wohnraum)

Garagen EG (Kein Wohnraum)
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Exposé - Galerie

Garagen EG (Kein Wohnraum)

WC EG
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Exposé - Anhänge

Baunutzverordnung
Kanaster Auszug
Energiesausweis

1. 
2. 
3. 
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Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung - BauNVO [1962] - )
In der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 1962

(BGBl. I S. 429)

FNA 213-1-2

BauNVO 1962 - Erster Abschnitt. Art der baulichen Nutzung

BauNVO 1962 - § 1 Gliederung in Bauflächen und Baugebiete

(1) Im Flächennutzungsplan sind, soweit es erforderlich ist, die für die Bebauung vorgesehenen
Flächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 Bundesbaugesetz) nach der allgemeinen Art ihrer baulichen Nutzung
(Bauflächen) darzustellen als

1. Wohnbauflächen (W)
2. gemischte Bauflächen (M)
3. gewerbliche Bauflächen (G)
4. Sonderbauflächen (S).

(2) Soweit es erforderlich ist, sind die Bauflächen nach der besonderen Art ihrer baulichen
Nutzung in Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 Bundesbaugesetz) zu gliedern, und zwar:

1. die Wohnbauflächen in
a) Kleinsiedlungsgebiete (WS)
b) reine Wohngebiete (WR)
c) allgemeine Wohngebiete (WA)

2. die gemischten Bauflächen in
a) Dorfgebiete (MD)
b) Mischgebiete (MI)
c) Kerngebiete (MK)

3. die gewerblichen Bauflächen in
a) Gewerbegebiete (GE)
b) Industriegebiete (GI)

4. die Sonderbauflächen in
a) Wochenendhausgebiete (SW)
b) Sondergebiete (SO).

(3) 1 Im Bebauungsplan sind, soweit es erforderlich ist, die in Absatz 2 bezeichneten Baugebiete
festzusetzen. 2 Durch die Festsetzung werden die Vorschriften der §§ 2 bis 10 und 12 bis 14
Bestandteil des Bebauungsplanes, soweit nicht aufgrund der Absätze 4 und 5 etwas anderes
bestimmt wird.

(4) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass Ausnahmen, die in den einzelnen Bauge-
bieten nach den §§ 2 bis 9 vorgesehen sind, ganz oder teilweise nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans werden.

(5) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass Anlagen, die in den einzelnen Bau-
gebieten nach den §§ 2 bis 9 ausnahmsweise zugelassen werden können, in dem jeweiligen
Baugebiet ganz oder teilweise allgemein zulässig sind, sofern die Eigenart des Baugebietes im
Allgemeinen gewahrt bleibt.

BauNVO 1962 - § 2 Kleinsiedlungsgebiete

(1) Kleinsiedlungsgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Kleinsiedlungen und land-
wirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen.



(2) Zulässig sind

1. Kleinsiedlungen, landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen und Gartenbaubetriebe,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
störenden Handwerksbetriebe.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. sonstige Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

3. Tankstellen,

4. nicht störende Gewerbebetriebe.

BauNVO 1962 - § 3 Reine Wohngebiete

(1) Reine Wohngebiete dienen ausschließlich dem Wohnen.

(2) Zulässig sind Wohngebäude.

(3) Ausnahmsweise können Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des
täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes zugelassen werden.

(4) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass in dem Gebiet oder in bestimmten Teilen
des Gebietes nur Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig sind.

BauNVO 1962 - § 4 Allgemeine Wohngebiete

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
störenden Handwerksbetriebe,

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

3. Anlagen für Verwaltungen sowie für sportliche Zwecke,

4. Gartenbaubetriebe,

5. Tankstellen,

6. Ställe für Kleintierhaltung als Zubehör zu Kleinsiedlungen und landwirtschaftlichen Neben-
erwerbsstellen.

(4) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, dass in bestimmten Teilen des Gebietes nur
Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen zulässig sind.

BauNVO 1962 - § 5 Dorfgebiete

(1) Dorfgebiete dienen vorwiegend der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe und dem Wohnen.

(2) Zulässig sind

1. Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,

2. Kleinsiedlungen und landwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen,

3. Wohngebäude,

4. Betriebe zur Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse,

5. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

6. Handwerksbetriebe, die der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienen,

7. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,



8. Anlagen für örtliche Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,

9. Gartenbaubetriebe,

10.Tankstellen.

BauNVO 1962 - § 6 Mischgebiete

(1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das
Wohnen nicht wesentlich stören.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes,

4. sonstige nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke,

6. Gartenbaubetriebe,

7. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können Ställe für Kleintierhaltung als Zubehör zu Kleinsiedlungen und land-
wirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen zugelassen werden.

BauNVO 1962 - § 7 Kerngebiete

(1) Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft und der Verwaltung.

(2) Zulässig sind

1. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

2. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes
und Vergnügungsstätten,

3. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

4. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

5. Tankstellen,

6. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter.

(3) Ausnahmsweise können Wohnungen, die nicht unter Absatz 2 Nr. 6 fallen, zugelassen
werden.

BauNVO 1962 - § 8 Gewerbegebiete

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden
Gewerbebetrieben.

(2) Zulässig sind

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, soweit diese
Anlagen für die Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belästigungen zur Folge haben
können,

2. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,

3. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(4) Die Gewerbegebiete einer Gemeinde oder Teile eines Gewerbegebietes können im Bebau-
ungsplan nach der Art der Betriebe und Anlagen gegliedert werden.



BauNVO 1962 - § 9 Industriegebiete

(1) Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar
vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind.

(2) Zulässig sind

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,

2. Tankstellen.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter,

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

(4) Die Industriegebiete einer Gemeinde oder Teile eines Industriegebietes können im Bebau-
ungsplan nach der Art der Betriebe und Anlagen gegliedert werden.

BauNVO 1962 - § 10 Wochenendhausgebiete

1 In Wochenendhausgebieten sind ausschließlich Wochenendhäuser als Einzelhäuser zulässig.
2 Ihre Grundfläche ist im Bebauungsplan, begrenzt nach der besonderen Eigenart des Gebietes
unter Berücksichtigung der landschaftlichen Gegebenheiten, festzusetzen.

BauNVO 1962 - § 11 Sondergebiete

(1) Als Sondergebiete dürfen nur solche Gebiete dargestellt und festgesetzt werden, die sich
nach ihrer besonderen Zweckbestimmung wesentlich von den Baugebieten nach §§ 2 bis 10
unterscheiden, wie Hochschul-, Klinik-, Kur-, Hafen- oder Ladengebiete.

(2) Für Sondergebiete ist die Art der Nutzung entsprechend ihrer besonderen Zweck-
bestimmung darzustellen und festzusetzen.

BauNVO 1962 - § 12 Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge

(1) Stellplätze und Garagen sind in allen Baugebieten zulässig, soweit sich aus den Absätzen 2
und 3 nichts anderes ergibt.

(2) In Kleinsiedlungsgebieten, reinen Wohngebieten, allgemeinen Wohngebieten und
Wochenendhausgebieten sind Stellplätze und Garagen nur für den durch die zugelassene Nutzung
verursachten Bedarf zulässig.

(3) Unzulässig sind

1. Stellplätze und Garagen für Lastkraftwagen und Kraftomnibusse in reinen Wohngebieten und
Wochenendhausgebieten,

2. Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht über 3,5 Tonnen in Klein-
siedlungsgebieten und allgemeinen Wohngebieten.

BauNVO 1962 - § 13 Räume für freie Berufe

Räume für die Berufsausübung freiberuflich Tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren
Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind in den Baugebieten nach §§ 2 bis 9 zulässig.

BauNVO 1962 - § 14 Nebenanlagen

(1) 1 Außer den in §§ 2 bis 13 genannten Anlagen sind auch untergeordnete Nebenanlagen und
Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder
des Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. 2 Im Bebauungsplan



kann die Zulässigkeit solcher Nebenanlagen und Einrichtungen eingeschränkt oder ausgeschlossen
werden.

(2) Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur
Ableitung von Abwasser dienenden Nebenanlagen können in den Baugebieten als Ausnahme zuge-
lassen werden, auch soweit für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind.

BauNVO 1962 - § 15 Allgemeine Voraussetzungen für die Zulässigkeit baulicher und
sonstiger Anlagen

(1) 1 Die in den §§ 2 bis 14 aufgeführten baulichen und sonstigen Anlagen sind im Einzelfall
unzulässig, wenn sie nach Anzahl, Lage, Umfang oder Zweckbestimmung der Eigenart des Bau-
gebietes widersprechen. 2 Sie sind insbesondere unzulässig, wenn von ihnen Belästigungen oder
Störungen ausgehen können, die für die Umgebung nach der Eigenart des Gebietes unzumutbar
sind.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Änderung, Nutzungsänderung und Erweiterung baulicher und
sonstiger Anlagen innerhalb der festgesetzten Baugebiete.

(3) Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 dürfen nur städtebauliche Gesichtspunkte berück-
sichtigt werden.

BauNVO 1962 - Zweiter Abschnitt. Maß der baulichen Nutzung

BauNVO 1962 - § 16 Allgemeine Vorschriften

(1) Soweit es erforderlich ist, im Flächennutzungsplan das allgemeine Maß der baulichen
Nutzung darzustellen, genügt die Angabe der Geschossflächenzahl oder der Baumassenzahl nach
Maßgabe des § 17.

(2) 1 Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind die Vor-
schriften des § 17 einzuhalten. 2 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung

1. der Geschossflächenzahl oder der Baumassenzahl,

2. der Grundflächenzahl oder der Grundflächen der baulichen Anlagen und

3. der Zahl der Vollgeschosse.

(3) 1 Von einzelnen der in Absatz 2 Satz 2 genannten Festsetzungen kann abgesehen werden,
wenn die getroffenen Festsetzungen zur Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung im Rahmen
des § 17 ausreichen. 2 Auf die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse darf jedoch nicht verzichtet
werden, wenn dadurch die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes beeinträchtigt werden kann.

(4) Im Bebauungsplan kann das Maß der baulichen Nutzung für Teile des Baugebietes oder für
einzelne Grundstücke unterschiedlich festgesetzt werden.

BauNVO 1962 - § 17 Zulässiges Maß der baulichen Nutzung

(1) Das Maß der baulichen Nutzung darf höchstens betragen

1 2 3 4 5

Baugebiet Zahl der
Vollge-

schosse
(Z)

Grund-
flächen-

zahl
(GRZ)

Geschoss-
flächen-

zahl
(GFZ)

Bau-
massen-

zahl
(BMZ)

in Kleinsiedlungsgebieten(WS) bei: 1
2

0,2
0,2

0,2
0,3

-
-

in reinen Wohngebieten (WR)
allg. Wohngebieten (WA)
Mischgebieten (MI) bei: 1

2
0,4
0,4

0,4
0,7

-
-



3
4 und
mehr

0,3

0,3

0,9

1,0

-

-

in Dorfgebieten (MD) bei: 1
2 und
mehr

0,4

0,4

0,4

0,6

-

-
Baugebiet Zahl der

Vollge-
schosse

(Z)

Grund-
flächen-

zahl
(GRZ)

Geschoss-
flächen-

zahl
(GFZ)

Bau-
massen-

zahl
(BMZ)

in Kerngebieten (MK)
Gewerbegebieten (GE) bei: 1

2
3

4 und
mehr

0,8
0,8
0,6

0,6

0,8
1,2
1,6

2,0

-
-
-

-

in Industriegebieten (GI)
bei Stufe I
bei Stufe II
bei Stufe III

-
-
-

0,7
0,7
0,7

-
-
-

3,0
6,0
9,0

in Wochenendhausgebieten (SW): 1 0,1 0,1 -

(2) In Gebieten, die für eine Bebauung mit eingeschossigen Wohngebäuden mit einem fremder
Sicht entzogenen Gartenhof, wie Gartenhof- und Atriumhäuser, vorgesehen sind, können im Bebau-
ungsplan eine Grundflächenzahl und eine Geschossflächenzahl bis 0,6 festgesetzt werden.

(3) In Gebieten, für die keine Baumassenzahl angegeben ist darf bei Gebäuden, die Geschosse
von mehr als 3,50 m Höhe haben eine Baumassenzahl, die das Dreieinhalbfache der zulässigen
Geschossflächenzahl beträgt, nicht überschritten werden.

(4) Wird im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, so ist sie entweder als
zwingend oder als Höchstgrenze festzusetzen.

(5) Im Bebauungsplan kann vorgesehen werden, dass im Einzelfall von der Zahl der Vollge-
schosse eine Ausnahme zugelassen werden kann, wenn die Grundflächenzahl und die Geschoss-
flächenzahl nicht überschritten werden.

(6) 1 Auf Grundstücke, die im Bebauungsplan ausschließlich für Stellplätze, Garagen oder
Schutzraumbauten festgesetzt sind, sind die Vorschriften über die Grundflächenzahl nicht
anzuwenden. 2 Als Ausnahme kann zugelassen werden, dass die nach Absatz 1 zulässige Ge-
schossflächenzahl oder Baumassenzahl überschritten wird.

(7) 1 Für Sondergebiete ist das Maß der baulichen Nutzung entsprechend ihrer besonderen
Zweckbestimmung darzustellen und festzusetzen. 2 Dabei dürfen als Höchstwerte eine Grund-
flächenzahl von 0,8, eine Geschossflächenzahl von 2,0 und eine Baumassenzahl von 9,0 nicht
überschritten werden. 3 Die Höchstwerte gelten nicht für geschlossene Hafengebiete.

(8) In überwiegend bebauten Gebieten können im Bebauungsplan die Höchstwerte der Spalten
3 bis 5 des Absatzes 1 und des Absatzes 7 überschritten werden, wenn städtebauliche Gründe dies
rechtfertigen und sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

(9) Das Maß der baulichen Nutzung kann in Industriegebieten unterschiedlich entsprechend den
Werten der Tabelle nach Absatz 1 festgesetzt werden.

BauNVO 1962 - § 18 Vollgeschosse

Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind
oder auf ihre Zahl angerechnet werden.



BauNVO 1962 - § 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche

(1) Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter
Grundstücksfläche im Sinne des Absatzes 3 zulässig sind.

(2) Zulässige Grundfläche ist der nach Absatz 1 errechnete Anteil des Baugrundstücks, der von
baulichen Anlagen überdeckt werden darf.

(3) 1 Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maß-
gebend, die im Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie
liegt. 2 Ist eine Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrundstücks
maßgebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze liegt oder die im Bebauungsplan als
maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist.

(4) 1 Auf die zulässige Grundfläche werden die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 nicht angerechnet. 2 Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im
Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.

(5) 1 In Kerngebieten, Gewerbegebieten und Industriegebieten können eingeschossige Garagen
und überdachte Stellplätze ohne Anrechnung ihrer Grundflächen auf die zulässige Grundfläche
zugelassen werden. 2 In den übrigen Baugebieten werden solche Anlagen auf die zulässige Grund-
fläche nicht angerechnet, soweit sie 0,1 der Fläche des Baugrundstücks nicht überschreiten. 3 Absatz
4 findet keine Anwendung.

BauNVO 1962 - § 20 Geschossflächenzahl, Geschossfläche

(1) Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter
Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 zulässig sind.

(2) 1 Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu
ermitteln. 2 Werden im Dachraum oder in Kellergeschossen Aufenthaltsräume zugelassen, so sind
deren Flächen einschließlich der zu ihnen führenden Treppenräume und einschließlich ihrer Um-
fassungswände mitzurechnen.

(3) Balkone sowie bauliche Anlagen und Gebäudeteile, deren Grundflächen nach § 19 Abs. 4
und 5 nicht angerechnet werden, bleiben bei der Ermittlung der Geschossfläche unberücksichtigt.

BauNVO 1962 - § 21 Baumassenzahl, Baumasse

(1) Die Baumassenzahl gibt an, wie viel Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Grundstücks-
fläche im Sinne des § 19 Abs. 3 zulässig sind.

(2) 1 Die Baumasse ist nach den Außenmaßen der Gebäude vom Fußboden des untersten
Vollgeschosses bis zur Decke des obersten Vollgeschosses zu ermitteln. 2 Aufenthaltsräume, die im
Dachraum oder in Kellergeschossen zugelassen werden, sind einschließlich der zu ihnen führenden
Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände und Decken der Baumasse hinzu-
zurechnen. 3 Bei baulichen Anlagen, bei denen eine Berechnung der Baumasse nach Satz 1 nicht
möglich ist, ist die tatsächliche Baumasse zu ermitteln.

(3) Baumassen über Flächen, die nach § 19 Abs. 4 und 5 auf die zulässige Grundfläche nicht
angerechnet werden, bleiben unberücksichtigt.

BauNVO 1962 - Dritter Abschnitt. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche

BauNVO 1962 - § 22 Bauweise

(1) 1 Im Bebauungsplan ist, soweit es erforderlich ist, die Bauweise als offene oder geschlosse-
ne Bauweise festzusetzen. 2 Ist die Bauweise nicht festgesetzt, so sind die Vorschriften über die
offene Bauweise anzuwenden.

(2) 1 In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand (Bauwich) als
Einzelhäuser, Doppelhäuser oder als Hausgruppen mit einer Länge von höchstens 50 m errichtet.
2 Im Bebauungsplan können Flächen festgesetzt werden, auf denen nur Einzelhäuser und Doppel-
häuser oder nur Hausgruppen zulässig sind.



(3) In der geschlossenen Bauweise werden die Gebäude ohne seitlichen Grenzabstand errich-
tet, es sei denn, dass die vorhandene Bebauung eine Abweichung erfordert.

(4) Im Bebauungsplan kann eine von Absatz 1 abweichende Bauweise festgesetzt werden.

BauNVO 1962 - § 23 Überbaubare Grundstücksfläche

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen können durch die Festsetzung von Baulinien,
Baugrenzen oder Bebauungstiefen bestimmt werden.

(2) Ist eine Baulinie festgesetzt, so muss auf dieser Linie gebaut werden. Ein Vor- oder Zurück-
treten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

(3) 1 Ist eine Baugrenze festgesetzt, so dürfen Gebäude und Gebäudeteile diese nicht über-
schreiten. 2 Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

(4) 1 Ist eine Bebauungstiefe festgesetzt, so gilt Absatz 3 entsprechend. 2 Die Bebauungstiefe ist
von der tatsächlichen Straßengrenze ab zu ermitteln, sofern im Bebauungsplan nichts anderes
festgesetzt ist.

(5) 1 Wenn im Bebauungsplan nichts anderes festgesetzt ist, können auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen Nebenanlagen im Sinne des § 14 zugelassen werden. 2 Das gleiche gilt
für bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig
sind oder zugelassen werden können.

BauNVO 1962 - Vierter Abschnitt.

BauNVO 1962 - § 24 Anwendung der Verordnung in den Fällen der §§ 33, 34 Bundesbau-
gesetz

(1) In den Fällen des § 33 Bundesbaugesetz sind die Vorschriften dieser Verordnung ent-
sprechend dem Stand der Planungsarbeiten anzuwenden.

(2) 1 In den Fällen des § 34 Bundesbaugesetz sind, soweit Festsetzungen, die Gegenstand
dieser Verordnung sind, nicht bestehen, die Vorschriften dieser Verordnung entsprechend der
vorhandenen Bebauung sinngemäß anzuwenden. 2 Dabei ist das Baugebiet nach der tatsächlichen
Eigenart der näheren Umgebung zu bestimmen. 3 Die in § 17 Abs. 1 genannten Höchstwerte für die
Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl dürfen, bezogen auf die in der Umgebung überwie-
gend vorhandene tatsächliche Geschosszahl, nicht überschritten werden.

(3) 1 In den Fällen des Absatzes 2 kann von den Vorschriften dieser Verordnung mit Zu-
stimmung der höheren Verwaltungsbehörde oder der von der Landesregierung bestimmten Behörde
(§ 147 Abs. 2 Bundesbaugesetz) abgewichen werden, wenn die sinngemäße Anwendung zu einer
offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung auch unter Würdigung
nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist, oder wenn Gründe des Wohls
der Allgemeinheit die Abweichung erfordern. 2 Die nach Satz 1 zuständige Behörde kann für genau
begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.

BauNVO 1962 - Fünfter Abschnitt. Überleitungs- und Schlussvorschriften

BauNVO 1962 - § 25 Fortführung eingeleiteter Verfahren

Für Bauleitpläne, deren Aufstellung oder Änderung bereits eingeleitet ist, sind die dieser
Verordnung entsprechenden bisherigen Vorschriften weiterhin anzuwenden, wenn die Pläne bei dem
Inkrafttreten dieser Verordnung bereits ausgelegt sind.

BauNVO 1962 - § 26 Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes-
gesetzblatt I S. 1) in Verbindung mit § 187 Bundesbaugesetz auch im Land Berlin.



BauNVO 1962 - § 27 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. des übernächsten Monats nach der Verkündung in Kraft.
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gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom  08.08.2020, novelliert am 16.10.2023

Registriernummer: HE-2026-006279184Gültig bis: 16.03.2036 1

Gebäude
Gebäudetyp Einseitig angebautes Gebäude
Adresse Lärchenstr.21A

65933 Frankfurt am Main
Gebäudeteil Gesamtgebäude
Baujahr Gebäude 1965
Baujahr Heizung 1994
Anzahl der Wohnungen 1
Gebäudenutzfläche (A ) 222 m ☐ nach §82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt
Wesentliche Energieträger für
Heizung 

Erdgas

Wesentliche Energieträger für
Warmwasser 

Strom

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

Art der Lüftung ☒ Fensterlüftung ☐ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
☐ Schachtlüftung ☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Art der Kühlung ☐ Passive Kühlung ☐ Kühlung aus Strom
☐ Gelieferte Kälte ☐ Kühlung aus Wärme

Inspektionspflichtige
Klimaanlagen 

Anzahl:
-

Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion:
-

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

☐ Neubau
☒ Vermietung/Verkauf

☐ Modernisierung
(Änderung/Erweiterung)

☐ Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten
Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische
Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen
Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die
Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).
☒ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die

Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.
☐ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die

Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.
Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch      ☒ Eigentümer        ☐ Aussteller
☐ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude
oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden
zu ermöglichen.

Christine Werker (M.A.)
Energieeffizienz-Expertin (EEE)
Höninger Weg 275, 50969 Köln

Aussteller

Köln, den 17.03.2026
Ausstellungsdatum

 Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG
 nur im Fall des §79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
 Mehrfachangaben möglich
 bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
 Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des §74 GEG

1

2

3

3, 4

N
2

3

3

5

Unterschrift des Ausstellers

1
2
3
4
5
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Energiebedarf

Treibhausgasemissionen 56,29 kg CO2-Äquivalent/(m²·a)

Anforderungen gemäß GEG²
Primärenergiebedarf
Ist-Wert  kWh/(m²·a) Anforderungswert  kWh/(m²·a)
Energetische Qualität der Gebäudehülle HT'
Ist-Wert  W/(m²·K) Anforderungswert  W/(m²·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) ☐ Eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes
Verfahren

☐ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
☒ Verfahren nach DIN V 18599
☐ Regelung nach §31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")
☒ Vereinfachungen nach §50 Absatz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 186,20 kWh/(m²·a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung erneuerbarer Energien : ☐ für Heizung   ☐ für Warmwasser
☐ Nutzung zur Erfüllung der 65%-EE-Regel gemäß § 71 Absatz
1 in Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG
☐ Erfüllung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erfüllungsoptionen nach § 71
Absatz 1,3,4 und 5 in Verbindung mit § 71b bis h GEG 
☐ Hausübergabestation (Wärmenetz) (§ 71 b)
☐ Wärmepumpe (§ 71 c)
☐ Stromdirektheizung (§ 71 d)
☐ Solarthermische Anlage (§ 71 e)
☐ Heizungsanlage für Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (§ 71 f,g)
☐ Wärmepumpen-Hybridheizung (§ 71 h)
☐ Solarthermie-Hybridheizung (§ 71 h)
☐ Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)

☐ Erfüllung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im Einzelfall
nach § 71 Absatz 2 GEG;

Art der erneuerbaren Energie

Anteil der Wä
rmebereitstell

ung :
Anteil EE der
Einzelanlage

Anteil EE aller Anlag
en

    

    

Summe :  

☐ Nutzung bei Anlagen, für die die 65%-EE-Regel nicht gilt :
Art der erneuerbaren Energie Anteil EE
  

  

Summe :    

☐ weitere Einträge und Erläuterungen in der Anlage

Vergleichswerte Endenergie 

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Das GEG lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere
wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die
angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala
sind spezifische Werte nach dem GEG pro m²
Gebäudenutzfläche (A ), die im Allgemeinen größer ist als die
Wohnfläche des Gebäudes.

 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
 Mehrfachnennungen möglich
 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
 Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen
 Anteil EE an der Wärmebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen

 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen
 Summe einschließlich gegebenenfalls weiterer Einträge in der Anlage
 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in einem

Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden sind oder einer Über- gangsregelung
unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall

 Anteil EE an der Wärmebereitstellung oder dem Wärme-/Kälteenergiebedarf

1

Endenergiebedarf:
186,20 kWh/(m²·a)

A+ A B C D E F G H
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

206,85 kWh/(m²·a)
Primärenergiebedarf:

3

3

5 6 7

8

9
10

8

4

N

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
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Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen kg CO2-Äquivalent/(m²·a)

Endenergieverbrauchs dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] kWh/(m²·a)

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Zeitraum
Energieträger ²

Primär-
energie-

faktor

Energie-
verbrauch

[kWh]

Anteil
Wasser
[kWh]

Anteil
Heizung

[kWh]

Klima
faktorVon bis

  
  
  
  
  
  
☐ weitere Einträge in Anlage

Vergleichswerte Endenergie ³

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, dass
hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das Gebäudeenergiegesetz vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A ) nach dem Gebäudeenergiegesetz, die im Allgemeinen größer ist als die
Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses
und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser-oder Kühlpauschale in kWh
 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

1

N

1
2
3
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Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind    ☒ möglich   ☐ nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen (freiwillige Angaben)

in
Zusammenhang

mit größerer
Modernisierung

als
Einzelmaßnahme

geschätzte
Amortisationszeit

geschätzte
Kosten pro
eingesparte

Kilowattstunde
Endenergie

1 Wärmeerzeuger Solare Unterstützung für
Warmwasser und Heizung ☒ ☐

2 Lüftungsanlage Einbau mechanische Lüftungsanlage.
Insbesondere bei Vorhandensein
einer Gebäudedämmung empfiehlt
sich für den nötigen
Mindestluftwechsel mittels
Lüftungsanlage zu sorgen.

☒ ☐

3 Wärmeerzeuger Heizung austauschen bzw. erneuern. ☐ ☒
4 Außenwand gg.

Außenluft
Dämmung der Außenwände, z.B. mit
Wärmedämm-Verbundsystem. (mind.
12cm Dämmstärke)

☒ ☐
5 Boden gegen

Erdreich
Dämmung der Bodenplatte.
Empfohlen wird ein max. U-Wert von
0,30 W/m²K.

☐ ☒
6 ☐ ☐
7 ☐ ☐
8 ☐ ☐
☐ weitere Einträge in Anlage

Hinweis:
Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information. Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und
kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind erhältlich bei/unter:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Infoseite des
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

1

1
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Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Angabe Gebäudeteil - Seite 1
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des
Energieausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den
Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu
behandeln ist (siehe im Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im
Energieausweis durch die Angabe „Gebäudeteil“ deutlich gemacht.
Erneuerbare Energien - Seite 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.
Energiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den
tatsächlichen Energieverbrauch.
Primärenergiebedarf - Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab.
Er berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von
Primärenergiefaktoren auch die so genannte „Vorkette“ (Erkundung,
Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende
Energienutzung.
Energetische Qualität der Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt
die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden
Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines
Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines
Gebäudes.
Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung
der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung
sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien – Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang
erneuerbare Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs
nutzen. In dem Feld „Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien“ sind
die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale
Deckungsanteil am Wärme- und Kälteenergiebedarf und der Anteil der
Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld „Maßnahmen zur Einsparung“ wird
ausgefüllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig
durch Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen
Wärmeschutz gemäß § 45 GEG erfüllt werden.

Endenergieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten
des gesamten Gebäudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten
zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch für die Heizung wird
anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und mithilfe von
Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
führt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten
Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der
Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des
Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert
einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen
Nutzung und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen. Im
Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über
eine Pauschale berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle „Verbrauchserfassung“ zu entnehmen.
Primärenergieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er
mithilfe von Primärenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energieträger berücksichtigen.
Treibhausgasemissionen – Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als
äquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.
Pflichtangaben für Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in §87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.
Vergleichswerte – Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.

 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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